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I. ALLGEMEINES 
 
Die Prüfungen Promotion CH sind Zuchtprüfungen und werden im Prinzip gemäss dem General- (GR), 
Dressur- (DR), Spring- (SR) und Concours Complet- (CCR) bzw. dem Veterinärreglement (VetR) des 
SVPS ausgetragen, mit folgenden Ausnahmen und Präzisierungen: 

1. Startberechtigt an den Qualifikationsprüfungen Promotion CH sind Pferde  
- mit einem Identifikationspapier des ZVCH (Abstammungsschein, Identitätsausweis, Kreu-

zungsausweis), des SFZV, des SHV, des ZAM oder des PZVS oder  
- für den ZVCH gekörte Hengste mit einem ausländischen Identifikationspapier oder  
- nicht gekörte 4- und 5-jährige Hengste mit einem ausländischen Identifikationspapier eines Mit-

gliedsverbandes des WBFSH gegen Vorauszahlung von 50% der im Tarif festgelegten Gebühr 
für die Teilnahme an der Körung. Nimmt der Hengst später an der CH-Körung nicht teil, verfällt 
die erwähnte Gebühr zugunsten des ZVCH. 

Startberechtigt an der Schweizermeisterschaft der CH-Sportpferde (Final Promotion CH) sind alle 
gemäss Qualifikationsmodus qualifizierten Pferde  
- mit einem Identifikationspapier des ZVCH (Abstammungsschein, Identitätsausweis) oder 
- für den ZVCH gekörte Hengste  

(Klassierung möglich, aber keine Ehrung als Schweizer Meister). 
 
Abbildung Startberechtigung 
 

Pferde mit Qualifikation  
Promotion CH 

SM CH-Pferde  
(Final Promotion CH) 

Ehrung als 
Schweizer Meister 

Abstammungsschein ZVCH x x x 
Identitätsausweis ZVCH x x x 
Kreuzungsausweis ZVCH x   
für den ZVCH gekörte Hengste mit ausländischem Papier x x  
nicht gekörte 4- und 5-jährige Hengste mit einem ausländi-
schen Identifikationspapier eines WBFSH-
Mitgliedsverbandes gegen Kaution von 50% der Gebühr für 
die Körung ZVCH  

x   

mit einem Identifikationspapier SFZV, SHV, ZAM, PZVS x   
 

Die Prüfungen Promotion CH bezwecken die Ermittlung von zuchttechnischen Daten für die Eigen-
leistungs- und Nachzuchtprüfung sowie die Förderung des Schweizer Pferdes im Sport. 
 

2. Alle startenden Pferde müssen im Register des Schweizerischen Verbandes für Pferdesport (SVPS) 
gemäss § 6.2ff GR eingetragen sein. 

3. Startberechtigt sind Reiter mit einer gültigen Lizenz (R oder N) des SVPS. 
4. Die Anzahl Starts pro Reiter und Prüfung ist unbeschränkt. Der Konkurrent ist verantwortlich, dass 

der zeitliche Ablauf der Prüfung nicht behindert wird. 
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5. Der Veranstalter ist verpflichtet, im Programm nebst den üblichen Signalementsangaben wie Alter, 
Geschlecht, Farbe und Rasse zusätzlich den Vater und Muttervater des Pferdes anzugeben. 
Ein Veranstaltungsprogramm sowie die Resultate aller gestarteten Pferde sind sofort nach der Ver-
anstaltung der Geschäftsstelle des Schweizerischen Verbandes für Pferdesport (SVPS) zur Kontrolle 
zu übermitteln. Ohne diese Angaben werden die allenfalls vorgesehenen Beiträge des ZVCH nicht 
ausbezahlt. 

6. Zu Beginn eines jeden Kalenderjahrs werden anhand der eingegangenen Bewerbungen, für jede 
Disziplin die Plätze bezeichnet, auf welchen sich die Pferde für die Teilnahme an der Schweizermeis-
terschaft der CH-Pferde (Final Promotion CH) qualifizieren können. 
Der Qualifikationsmodus wird jährlich festgesetzt und publiziert. 

7. Es ist verboten, Pferde durch unerlaubte Medikamente (Doping) oder den Einsatz von Hilfsmitteln al-
ler Art in ihrem natürlichen Bewegungsablauf bzw. in ihrer Springmanier zu beeinflussen. 
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II. PROMOTION CH SPRINGEN 
 
1. Startberechtigt sind Pferde gemäss Artikel I „Allgemeines“ Absatz 1. 

Die offizielle Gewinnsumme ist nicht beschränkt. Das Alter ist für die Zugehörigkeit zu einer Kate-
gorie massgebend. 

2. Es besteht keine Begrenzung der Anzahl Starts pro Reiter und Prüfung. 
3. Qualifikationsprüfungen bis 10 Hindernisse, progressiver Parcoursbau (innerhalb des Parcours und 

der Saison). 
Den Parcoursbauern wird empfohlen: 
− bis 110 cm hoch für 4-jährige, max. 1 Doppelkombination, Wertung A ohne Zeitmessung 
− bis 120 cm hoch für 5-jährige, max. 1 Doppelkombination, 350 m/Min. 
− bis 125 cm hoch für 6-jährige, 1 Kombination, 350 m/Min. 
− bis 130 cm hoch für 7-jährige, 2 Doppelkombinationen oder einem Doppel- und einem Dreifach-

sprung und einem überbauten Wassergraben, 350 m/Min, mindestens 10 Hindernisse (= 12 – 
13 Sprünge). Hindernishöhe: 50 % des Parcours auf 125 cm, die andern 50 % des Parcours auf 
130 cm. 

Die Parcours sollen einfache Linien und einladende Hindernisse enthalten. Wenn möglich sollen die 
Parcours für jede Alterskategorie geändert und nicht nur die Hindernisse erhöht werden. 
Die Prüfungen für 7jährige Pferde können direkt im Anschluss an eine Prüfung Promotion CH für 
6jährige Pferde durchgeführt werden. Die 7jährigen Pferde absolvieren den gleichen Parcours wie 
die 6jährigen Pferde, allerdings wird dieser erhöht und um eine Kombination erweitert. 

4. Nenngeld, Preise und Klassierung 
1 Das Nenngeld wird vom ZVCH festgelegt. 
2 Preise: gemäss den Weisungen des ZVCH. 
3 Separate Klassierung nach Alter.  
   5-, 6- und 7jährige haben die Möglichkeit, hors-concours in der nächst unteren Kategorie zu star-
ten. 

5. Ausstattung des Pferdes – Gamaschen 
In Prüfungen Promotion CH Springen 4- und 5jährig sind an den Hinterbeinen sind nur noch Bal-
lenschützer/Gamaschen mit Velcroverschluss (Klettverschluss) zulässig.  
Diese müssen folgende Kriterien erfüllen: 
− Abmessungen: maximale innere Länge 15 cm und minimale äussere Länge 5 cm 
− Die Innenseite der Gamasche muss glatt sein. 
− Die Befestigung muss ein Velcroverschluss (Klettverschluss) sein. Hacken und Riemen sind 

nicht gestattet. 
− Der runde, starre Teil der Gamasche muss um das Fesselgelenk platziert sein. 
− Es dürfen keine zusätzlichen Elemente in Verbindung mit der Gamasche verwendet werden. 
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Bewilligte Gamaschen hinten 
 

Für CH-Promotionsprüfungen Springen sind hinten  
nur noch Ballenschütze mit Velcroverschluss zulässig. 

Diese Anordnung muss von den Jurymitgliedern kontrolliert werden. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbotene Gamaschen hinten 
 

DOPPELHÜLLEN – ZU HOCH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ZU HOCH 
 
 
  

 DOPPELHÜLLEN 
 
 
 

 STRAPS MIT BALLENSCHUTZ 
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III. PROMOTION CH DRESSUR 
 
1. Startberechtigt sind Pferde gemäss Artikel I „Allgemeines“ Absatz 1.  

Das Alter ist für die Zugehörigkeit zu einer Kategorie massgebend. 
2. Es besteht keine Begrenzung der Anzahl Starts pro Reiter und Prüfung. Reiter mit einer Lizenz 

Springen (R oder N) sind in Material- bzw. Dressurprüfungen für 4-jährige Pferde startberechtigt. 
3. Dressurprogramme 

1 4-jährige:  Programme Promotion CH Material.  
5-jährige:  Programme Promotion CH JP03 bis JP06 

2 Die Jury besteht aus 3 (evtl. 2) offiziellen Dressurrichtern. 
4. Sattlung und Zäumung 

1 Zäumung gemäss DR, Stufe GA. 
2 Die Verwendung einer Reitgerte (Peitsche) ist erlaubt. 
3 In den Materialprüfungen für 4-jährige Pferde ist der Reithelm obligatorisch. 
4 In den Materialprüfungen für 4-jährige Pferde ist die Kennzeichnung der Pferde mit Kopfnummern 

obligatorisch. 
5. Nenngeld, Preise und Klassierung 

1 Das Nenngeld wird vom ZVCH festgelegt. 
2 Preise: gemäss den Weisungen des ZVCH. 
3 Die Klassierung erfolgt separat nach Alter. Klassiert werden 50% der Gestarteten. 
4 Die Klassierungen in Prüfungen Promotion CH Dressur haben keinen Einfluss auf die Startbe-
rechtigung gemäss DR des SVPS. 
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IV. PROMOTION CH CONCOURS COMPLET 
 
1. Die Prüfungen Promotion CH Concours Complet sind in die offiziellen Prüfungen Concours 

Complet gemäss CC-Reglement des SVPS integriert. 
2. Startberechtigt in der Wertung Promotion CH sind Pferde gemäss Artikel I „Allgemeines“ Absatz 1. 
3. Es besteht keine Begrenzung der Anzahl Starts pro Reiter und Prüfung. 
4. Austragungsmodus 

1 5-jährige: Wertung nach Rankingpunkten des SVPS gemäss CC Reglement 
2 6-jährige: Wertung nach Rankingpunkten des SVPS gemäss CC Reglement 
3 7-jährige und ältere: Wertung nach Rankingpunkten des SVPS gemäss CC Reglement 
Der Wertungsmodus für die Ermittlung des Schweizer Meisters wird jährlich durch den ZVCH fest-
gelegt. 

5. Nenngeld, Preise und Klassierung 
Nenngeld und Preise gemäss CC-Reglement. 
Klassierung gemäss CC-Reglement. 

 
 
V. PROMOTION CH KOMBINIERT (DRESSUR/SPRINGEN) 
 
1. Startberechtigt sind Pferde gemäss Artikel I „Allgemeines“ Absatz 1. 

Die Gewinnsumme ist nicht beschränkt. 
2. Es besteht keine Begrenzung der Anzahl Starts pro Reiter und Prüfung. 
3. Austragungsmodus 

1 4-jährige Pferde: 
Dressur:  Programme CC B1 A/B 2009 od. ähnliche Programme 
Springen: gem. CC-Reglement Kat. B1 (max. 90 cm). 
Klassierung: gem. CC-Reglement durch Addition der Rangpunkte. Bei Punktegleichheit 

entscheidet das bessere Dressurresultat. 
2 5- und 6-jährige Pferde: 
Prüfungen Promotion CH Kombiniert für 5- und 6-jährige Pferde werden nicht mehr durchgeführt.  
Anlässlich der Schweizermeisterschaft der CH-Pferde (Final Promotion CH) kann eine Kombinierte 
Wertung ausgeschrieben werden, für 5- und 6-jährige Pferde, die in beiden Disziplinen (Springen 
und Dressur) starten. 
 

4. Nenngeld, Preise und Klassierung 
1 Nenngeld gemäss CC-Reglement 
2 Preise gemäss CC-Reglement 
3 Klassierung: gem. CC-Reglement 
   Die CH-Pferde werden nicht separat klassiert. 
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VI. PROMOTION CH FAHREN 
 
Die Prüfungen Promotion CH Fahren werden gemäss dem Reglement Promotion CH Fahren des 
Schweizerischen Freibergerzuchtverbandes SFZV durchgeführt. 
 
 
 

 VII. SUPERPROMOTION CH 
 
1. In jeder Disziplin können auf höherem Niveau Prüfungen «Superpromotion CH» ausgetragen wer-

den. 
2. Startberechtigt sind Pferde gemäss Artikel I „Allgemeines“ Absatz 1. 

Alle Pferde, die älter sind als die in den Prüfungen Promotion CH genannten Alterskategorien, sind 
startberechtigt.  

3. Die Prüfungen werden entsprechend den für die einzelnen Disziplinen gültigen Reglementen des 
SVPS ausgetragen. 

4. Es besteht keine Begrenzung der Anzahl Starts pro Reiter/Fahrer und Prüfung. 
5. Die Anforderungen für eine Teilnahme an der Schweizermeisterschaft der CH-Sportpferde werden 

jährlich festgesetzt und publiziert. 
 
 
 

VIII. INKRAFTTRETEN 

1. Das vorliegende Reglement ersetzt alle früheren Versionen und tritt am 01.01.2010 in Kraft. 
2. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen dem deutschen und dem französischen Text ist der deut-

sche Text verbindlich. 
 
 
 
Zuchtverband CH-Sportpferde ZVCH 
Der Vorstand 


